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MONATSBAROMETER

Der Monatsbarometer wird unterstützt von:

Tagesaktuelle Infos zur Börse unter
www.raiffeisen.ch

Ausgewählte Aktientitel

	 31.12.07 	 31.9.08	 Veränd. %

‡ ATEL HLDG N	 605	 572.5 	 -5.37%

‡ BKW FMB ENERGIE N	 144	 115	 -20.14%

fi BVZ HLDG N	 424	 500 	 +17.92%

‡ JUNGF.B. HLDG N2	 57.05	 45 	 -21.12%

fi LONZA GRP N	 137.4	 139.6 	 +1.60%

fi SYNTHES N	 140.6	 154 	 +9.53%

Edelmetall

fi Gold 1 kg	 30450	 31421 	 +3.19%

Indizes

	 31.12.07 	 31.9.08	 Veränd. %

‡ SMI	 8421	 6654.89 	 -20.97%

‡ DAX	 8164	 5831.02 	 -28.58%

‡ DOW JONES	 13279	 10850.66 	 -18.29%

‡ NASDAQ	 2661.5	 2082.33 	 -21.76%

‡ NIKKEI	 14500	 11259.86 	 -22.35%

Heizölpreis (Zentralwallis für 3000 bis 6000 Liter)

fi Richtpreis für 100 l	 109.9	 117.75 	 +7.14%

Devisen

	 31.12.07 	 31.9.08	 Veränd. %

‡ EURO	 1.6552	 1.5789 	 -4.61%

‡ US-Dollar	 1.1321	 1.1198 	 -1.09%

‡ Pfund	 2.2537	 1.9946	 -11.50%

Die Budgetberatungsstelle 
des Vereins «freuw» berät 
bei Problemen im priva-
ten Finanzhaushalt. Fach-
frau Beatrice Furrer zum 
Konkubinat.

Mit Wirkung ab März 1996 hat das 
Wallis als letzter Kanton das Konku-
binatsverbot aufgehoben. Die drei 
Hauptgründe im Konkubinat zusam-
menzuleben sind: für 31 Prozent die 
Steuerersparnis, knapp 20 Prozent 
wollen sich nicht zu rasch festlegen 
und 16 Prozent vertreten die Ansicht, 
dass sich der Staat nicht in ihre Be-
ziehung einmischen soll. Rund 7 Pro-
zent der Befragten glauben, die Ehe 
sei nicht gut für die Liebe und die 
restlichen 26 Prozent geben andere 
oder gar keine Gründe an. 
Falls Sie mit Ihrem Partner zusam-
menziehen, erstellen Sie eine Inven-
tarliste. Von den neu gekauften Sa-
chen die Kaufbelege aufbewahren. 
Im Konkubinat ist es sinnvoll, die 
Kosten für Wohnen, Haushalt und 
gemeinsame Kinder aufzuteilen. Er-
stellen Sie eine Liste, welche Beträge 
dies sind (Miete, Radio/TV, Hausrat-, 
eventuell Privathaftpflichtversiche-
rung, Lebensmittel, Zeitschriften, 
gemeinsame Ausflüge, etc.). Für per-
sönliche Auslagen ist jeder selber zu-
ständig. Wer den Hauptteil der Haus-

Auf einen Blick

KK-Ranking
Die Krankenkassenprämien 2009 
sind bekannt.  Ein Erwachsener zahlt 
je nach Kasse pro Monat:
KK Visperterminen		 212.00
Sansan			   218.00
Innova (ex KK Saastales)	 220.00
Arcosana		  222.00
Wincare			  231.10
KK Embd		  232.00
KK Cervino		  233.00
KK Goms		  233.00
KK Lötschental		  233.00
KK Schattenberge		  233.00
KK Stalden		  233.00
sodalis			   233.00
AMB Assurances		  235.00
Intras			   236.00
Assura			   236.20
EOS			   237.00
Avanex			   238.00
EGK			   239.00
Moove Sympany (ex KK57)	 240.00
Avantis			   242.00
EasySana		  242.00
KTP/CPT			  246.50
Aerosana		  250.00
Mutuel Assurances	 253.00
Progrès			   256.00
Vivao Sympany (ex ÖKK)	 259.00
Atupri			   260.00
CSS			   267.00
Hotela			   268.00
Hermes			   269.00
Philos			   269.00
Concordia		  270.30
Swica			   276.90
CMBB			   282.00
Avenir			   284.00
Sanitas			   300.90
Visana			   304.50
Helsana			  307.00
Supra			   310.50	
	

Liebe allein genügt nicht

arbeit übernimmt, hat Anspruch auf 
Entschädigung. Wer jahrelang die 
Hausarbeit praktisch allein erledigte, 
kann bei einer Trennung nicht rück-
wirkend einen Lohn fordern. Für die 
täglichen Einkäufe kann ein/e Haus-
haltkasse oder -konto eingerichtet 
werden. Natürlich sollte eine regel-
mässige Abrechnung der Kosten 
stattfinden. Bei der Kostenaufteilung 
nach Möglichkeit Einkommensunter-
schiede berücksichtigen. 
Das Konkubinat ist gesetzlich nicht 
geregelt und daher ist es empfeh-
lenswert, die wichtigsten Punkte in 
einem Konkubinatsvertrag zu klä-
ren. Überlegen Sie sich auch, wer im 
Fall einer Trennung weiterhin in der 
gemeinsam finanzierten Wohnung 

bleiben würde. Kann ein Partner 
sich diese allein auch leisten? Was, 
wenn Sie die gemeinsamen Versiche-
rungen aufheben möchten? Klären 
Sie ab, wie es für Sie und Ihren Part-
ner in Sachen Sozialversicherungen 
aussieht, es besteht beispielsweise 
grundsätzlich bei der AHV im Todes-
fall eines Konkubinatspartners kein 
Anspruch auf eine Lebenspartner-
rente. Sinnvoll ist auch eine schrift-
liche Ermächtigung, wonach der 
Partner im Notfall beim Arzt Aus-
kunft einholen darf. Informieren Sie 
sich, denn mit Liebe allein würden 
Sie diesen neuen Lebensabschnitt 
zu blauäugig starten.
Budgetberatungsstelle freuw
027 946 50 59, www.freuw.ch

Aller Liebe zum Trotz: Paare, die zusammen ziehen, sollten Geldangelegenheiten im 

Vorfeld regeln – am besten mit einem Konkubinatsvertrag.  

(Foto: pixelio.de / RainerSturm)


